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Der Vorläufer der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) war die „Zentrale Registrierstel-

le“, die in den 60er Jahren Zulassungen zu Medizinstudien erteilte. Im Juli 1972 entschied das Bundesver-

fassungsgericht, dass Studienplätze nach einheitlichen Kriterien vergeben werden müssen. Im Oktober

1972 ratifizierten die Kultusminister der Länder einen Staatsvertrag über die Gründung der ZVS, die am

01. Mai 1973 ihre Arbeit aufnahm. Seitdem werden Studienplätze in Studiengängen, wie z.B. Medizin,

Pharmazie, Tiermedizin und Zahnmedizin, nach einem national einheitlichen Numerus Clausus (NC) von

der ZVS vergeben. Bei allen anderen Studiengängen, in denen der NC nicht national einheitlich ist, ent-

scheiden die Hochschulen selber, welche Bewerber sie immatrikulieren. Die Studienplatzvergabe für Stu-

dienfächer ohne national einheitlichem NC ist örtlich unterschiedlich geregelt. Durch die eigenständige

Studienplatzvergabe der Hochschulen treten organisatorische Probleme auf: Da die Studienplatzanwärter

nicht sicher sein können, dass sie an ihrer favorisierten Hochschule einen Studienplatz erhalten, bewerben

sie sich an mehreren Hochschulen gleichzeitig. Die endgültige Zusage für eine bestimmte Hochschule wird

häufig erst spät getroffen. Aus diesem Grund können die frei gebliebenen Studienplätze im Nachrückver-

fahren erst unmittelbar vor dem Semesterstart verteilt werden, so dass im Endeffekt viele Studienplätze

unbesetzt bleiben. In den letzten Jahren beliefen sich die nicht besetzten Studienplätze auf rund 20 Pro-

zent. Verschärft wird die Problematik dadurch, dass in den nächsten Jahren eine steigende Zahl von Be-

werbungen bei den Universitäten eingehen wird. Zum einen beenden viele geburtenstarke Jahrgänge die

Schullaufbahn mit dem Abitur, zum anderen werden, durch die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur

in den einzelnen Bundesländern, vermehrt doppelte Jahrgänge aus den Schulen entlassen. Bereits im Jahr

2004 mahnte der Wissenschaftsrat akuten Handlungsbedarf an. Drei Jahre später beschloss die Kultusmi-

nisterkonferenz die Errichtung einer SfH, die sowohl die Aufgaben der ZVS, als auch weitergehende

Dienstleistungen übernehmen soll. Im März 2008 wurde der Staatsvertrag von den Ministerpräsidenten

eingebracht und ist bisher erst von zehn Ländern ratifiziert worden. Zur Finanzierung der Entwicklung der

benötigten Software bewilligte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im Mai 2009 15 Mil-

lionen Euro. Die ZVS und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) haben aber bisher keinen Konsens ge-

funden, der alle unterschiedlichen Interessen bei der Studienplatzvergabe berücksichtigt.

Standpunkt der ZVS

Die ZVS soll zur Serviceeinrichtung SfH werden, deren Aufgabe darin besteht, Bewerber bei der Studien-

platzwahl und Hochschulen bei der Durchführung der Zulassungsverfahren zu unterstützen. Um das ge-

währleisten zu können, sollen 1. ein Bewerbungsportal zur Information und Beratung der Studienbewerber

aufgebaut, 2. die Bewerberdaten effektiv aufbereitet, 3. Mehrfachzulassungen abgeglichen und 4. nicht

besetzte Studienplätze vermittelt werden. Auf diese Weise sollen die Bewerbungs- und Zulassungsverfah-

ren vereinfacht und beschleunigt werden. Momentan ist für die SfH eine Mischfinanzierung vorgesehen:

Die Länder zahlen für die Fächer, die bundesweit einen einheitlichen NC haben; die Kosten für alle ande-

ren Fächer sollen die Hochschulen tragen. Diese Kosten werden voraussichtlich bei rund 20 Euro pro ver-
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mitteltem Studienanfänger liegen. Eine entsprechende Software ist von der ZVS bereits entwickelt worden,

sie müsste lediglich um die Funktionen bezüglich des Kombinations- oder Mehrfach-Bachelors erweitert

werden. Für Studienanfänger würde eine einmalige Bewerbung an zentraler Stelle ausreichen. Dieses Sys-

tem funktioniert umso besser, je mehr Hochschulen sich daran beteiligen.

Standpunkt der HRK

Die HRK und die Hochschulleitungen stehen dem Vorschlag der ZVS skeptisch gegenüber und betrachten

das Verfahren als „Zulassungszentralismus“. Die HRK befürchten eine Einschränkung der Autonomie der

Hochschulen. Diese wollen ihre Exzellentenauswahl selber durchführen und stellten wiederholt Ände-

rungswünsche an das Bewerbungsportal. Die Hochschulen wünschen sich ein Portal, auf das sie perma-

nent zugreifen können, ohne dass die Servicestelle die Vermittlung vornimmt. Die Studienanfänger sollen

sich dabei einzeln auf den jeweiligen Universitäts-Homepages bewerben. Diese Anforderungen führen zu

einem großen technischen Aufwand, der sowohl Zeit, als auch Geld erfordern würde.

Unter der Leitung des Softwareexperten Prof. Jähnichen soll als Kompromiss ein von der ZVS verwaltetes

neues Zulassungssystem entwickelt werden. Nach diesem Konzept müssten sich die Studienanfänger nur

einmalig mit einer Prioritätenliste bei den Hochschulen bewerben. Auf diese Weise haben die Hochschu-

len die Möglichkeit die Bewerber selber auszuwählen, die administrativen Aufgaben würden allerdings

von der ZVS übernommen werden. Für diesen Service müssen die Hochschulen einen bestimmten Betrag

zahlen. Kritiker bezweifeln, dass das System zum Wintersemester 2011/12 zum Einsatz kommen wird.

Zudem befürchten sie, dass das technisch anspruchsvolle Konzept nicht einwandfrei funktionieren wird.

Die Hochschulen, die anfangs dieses Konzept befürworteten, äußerten erst kürzlich Bedenken: Sie kritisie-

ren die zu lange Entwicklungsdauer, fehlende Transparenz und zu hohe Kosten. Generell lehnen die

Hochschulrektoren jeden Zwang zur Beteiligung an den verschiedenen Vorhaben ab.

Ausblick

Einzelne Bundesländer haben zur Behebung des Problems unbesetzter Studienplätze eigene Projekte be-

gonnen. So wurden z. B. in Hamburg und Baden-Württemberg Internetportale für freie Studienplätze ein-

gerichtet und Bewerbungsfristen vereinheitlicht. Diese Projekte sind zwar auf Ebene eines Bundeslandes

sinnvoll, sie tragen aber nicht zur bundesweiten Problemlösung bei. Als Übergangslösung bietet die HRK

seit 1. September 2009 ein Internetportal an, auf dem freie Studienplätze einzusehen sind (www.freie-

studienplaetze.de). Laut Bildungsministerin Schavan und HRK-Präsidentin Wintermantel blieben im WS

2009/10 dadurch bundesweit weniger Studienplätze unbesetzt. Dies löst allerdings nicht die Problematik

der Mehrfachbewerbungen. Verschiedene Bildungsexperten sprechen sich gleichwohl für eine gesetzliche

Regelung auf Bundesebene aus, wenn sich die Hochschulen auch weiterhin mit der ZVS nicht auf eine

einvernehmliche Regelung einigen können. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, dass die neue SfH ihre Tätig-

keit nach dem Vorbild des englischen Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) umgestaltet.

UCAS erbringt logistische Unterstützung bei Auswahlverfahren, berät bei der Vorauswahl der Bewerber

und unterstützt bei der Ausarbeitung studienfeldspezifischer Anforderungsprofile.
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